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Vogel, Vladimir./. (Vlarschall Pia Lübke
Rechlswirtin Bürovorstehenn

Ihr Zeichen: 71 IN 29/25

Paul Amon Marschall

Sehr geehrter Herr Kollege ,

Herr Vladimir Vogel, Feuerbachstr. 21, 49479 Ibbenbüren

wird durch uns vertreten. Dies entnehmen Sie bitte auch der als Anlage beigefügten
Vollmachtsurkunde.

Wir überreichen als Anlage die

● Anmeldung zur Insolvenztabelle

Nebst Anlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Koll, LL.M.

Rechtsanwalt

USt-IdNr. DE353407612 Münsterstraße 41

49477 Ibbenbüren

Tel, 05451-9657-0

Fax 05451-9657-57

info@kroegerkrusemeyer.de
www.kroegerkrusemeyer.de

Volksbank Münsterland Nord eG

IBAN DE92 4036 1906 0024 0901 00

Kreissparkasse Steinfurt
IBAN DE17 4035 1060 0072 6800 02● in Kooperation



Rechtsanwälte ● Fachanwälte ● Notaie

Kröger ■ Krusemeyer ● Bruns ■ Koll

A. Vollmacht zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung

Den Rechtsanwälten Hans-Christoph Kröger, Jan-Philipp Kröger, Kai Bäumer, Sabine Aßmuth, Helmut Bruns und
Christian Koll, 49477 Ibbenbüren, erteile ich,

Vladimir Vogel, Feuerbachstr. 27, Ibbenbüren,

Auftrag und Vollmacht in Sachen

Vogel, Vladimir./. Marschall (e), Az. 01905-24
wegen Geltendmachung bzw. Abwehr von Ansprüchen aus Arbeitsverhältnis, auch Kündigung

zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung für alle Verfahren in allen Instanzen, insbesondere:

1. Außergerichtliche Vertretung in Zivilsachen, arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, vor Verwaltungs-, Sozial-,
Finanzbehörden. Dies schließt das Recht zur Einsichtnahme in alle das Verfahren betreffenden Daten {insbes.
Akten) ein.

2. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen sowie Abgaben und Entgegennahme von einseitigen
Willenserklärungen (insbesondere Kündigungs-, Widerrufs-, Rücktritts-, Minderungs- und
Anfechtungserklärungen).

3. Vertretung im privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren .

4. Prozessführung (insbesondere nach §§ 81 ff ZPO, §§ 11 ff. ArbGG, § 73 SGG, § 67 VwGO, §§ 62 f. FGO).

5. Antragstellung in Scheidungs- und Schetdungsfolgesachen, Abschluss von Vereinbarungen über
Scheidungsfolgen sowie Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften.

6. Stellung von Insolvenzanträgen und der Vertretung in Insolvenzverfahren einschließlich der Befugnis,
Forderungen anzumelden und zu bestreiten sowie eine Insolvenzquote in Empfang zu nehmen.

7. Beilegung der Streitigkeit durch gerichtlich oder außergerichtlich erklärten Vergleich, Verzicht oder
Anerkenntnis.

8. Einlegung und Rücknahme von Rechtsbeheifen und -mittein sowie Verzicht auf solche.

9. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen.

10. Alle Neben- und Folgeverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzung,
Zwangsvollstreckung einschließlich der aus Ihr erwachsenden besonderen Verfahren, Insolvenz,

Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung und Hinterlegung.

11. Empfangnahme der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden

Rechtsanwaltskosten und notwendigen Auslagen des Rechtsanwalts.

12. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere (Erteilung von Untervollmächten).

13. Ich willige In die Erhebung, Speicherung und Nutzung von persönlichen Daten ein, soweit dies zur
Bearbeitung des Mandats erforderlich ist.

Ibbenbüren, den l. August 2024

Ort, Datum Unterschrift

B. Geldempfangsvollmacht

Ferner erteile ich Vollmacht zur Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und
Sicherheiten, insbesondere des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen und der vom Gegner, von
der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen Auslagen. Der Gerichtsvollzieher
und jede andere gerichtliche, behördliche und private Steile einschließlich des/ der gegnerischen
Prozessbevollmächtigten werden angewiesen. Beträge an meine Bevollmächtigten auszuzahlen.

Ibbenbüren, den l. August 2024

Ort, Datum Unterschrift

MünsterstraSe 41 49477 Ibbenbüren

Tel. 05451 / 9657-0 Fax 05451 / 9657-57

info@kroegerkrusemeyer.de

www.kroegerkrusemeyer.de



Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren

Anmeldungen sind stets nur an den Insolvenzverwalfer (Treuhänder, Sachwalter) zu senden,
nicht an das Gericht. Bitte beachten Sie auch das gerichtliche Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

Schuldner

Paul Marschall, Speicherweg 14,49479 Ibbenbüren

Insolvenzgericht:

Amtsgericht

Aktenzeichen
71 IN 29/25Amtsgericht Münster

Gläubiger
Genaue Bezeichnung des Gläubigers mit Postanschrift, bei
Gesellschaften mit Angabe der gesetzlichen Vertreter

Gläubigervertreter

Oie Beauftragung eines Rechtsanwalts ist freigestellL Die
Vollmacht muss sich ausdrücklich auf Insolven^achen

erstrecken.

Herr

Vladimir Vogel
Feuerbachstr. 27

49479 Ibbenbüren

Rechtsanwälte Kröger, Krusemeyer, Bruns, Ko
Münsterstr. 41,

49477 Ibbenbüren

[X| Vollmacht anbei bzw. folgt umgehend

Bankverbindung (IBAN, ggf. BIG) IBAN DH92 4036 1906 0024 0901 00

Geschäflszeichen Geschäflszeichen
1905-24

Angemeldete Forderungen

Jede selbstständige Forderung Ist getrennt anzugeben. Reicht der Raum auf diesem Formular nicht aus,
so sind die weiteren Forderungen In einer Anlage nach dem folgenden Schema aufzuschlüsseln.

Erste Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfolls geschätzt) 5.500,00 €

Zinsen, höchstens bis zum Zeitpunkt vor der Eröfftiung des Verfahrens

Prozentpunkten über
Basiszinssatz aus

€€ seit dem
I) o

CM
O0
CM

% aus €seit demI)

4

c

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind €(D
cn

3
I0

Summe 5.500,00 “ €CO

Q>

3)
(0

3 2
Zweite Hauptforderung Im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt) €3 to

S) p
a Zinsen, höchstens bis zum Zeitpunkt vor der Eröffnung des Verfahrens

g E0
Q>3)

Prozentpunkten über
Basiszinssatz aus

€ seit demT3

€3

<3D
3
<

% aus € seit dem3 >

Kosten, die vor der Eröffiiung des Verfahrens entstanden sindin €
O
n
c Summe €



Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO)

Diese Forderungen sind nur anzumelden, wenn das Gericht ausdrücklich hierzu aufgefordert hat (§ 174 Abs. 3
InsO). Die gesetzliche Rangstelle Ist durch Ankreuzen zu bezeichnen. Ab Nachrang 3 sind Zinsen und Kosten
gesondert anzugeben und der jeweiligen Hauptforderung zuzuordnen {vgi. § 39 Abs. 3 InsO).

€1. Q Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 1

2. Q Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 2 €

€3. Q Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 3
€4. Q Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 4
€5. Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 5

€6. n Nachrang des § 39 Abs. 2
€Zinsen (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6
€Kosten (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6

€Summe der nachrangigen Forderungen

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird beansprucht.

[~~] Ja, Begründung siehe Anlage

H Nein
Die angemeldete Forderung soll von der Restschuldbefreiung gern. § 302 InsO aus folgendem Grund

( I Ja, die Verbindlichkeiten des Schuldners resultieren

I I aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung:

I I aus rückständigem gesetzlichen Unterhalt, den der Schuldner vorsätzlich pflichtwidrig nicht

[~~| aus einem Steuerschuldverhältnis, da der Schuldner in diesem Zusammenhang wegen einer
Steuerstraftatnach den §§ 370, 373 oder § 374 der Abgabenordnung rechtskräftig verurteilt
worden ist;

Der Rechtsgrund, aus dem sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung der anmeldenden Gläubigerin
oder des anmeldenden Gläubigers um eine der vorgenannten Forderungen des § 174 Abs. 2 InsO handelt,
ist in der Anlage genannt/dargelegt.

[S Nein
Grund und nähere Erläuterung der Forderungen

(z.B. Warenliefemng. Miete. Darlehen, Reparaturielslung. Arbeitsentgelt. Wechsel. Schadensersatz)

Gerichtlicher Vergleich vom 19. September 2024 zum Akz. 2 Ca 1019/24

Als Untertagen, aus denen sich die Forderungen ergeben, sind beigefügt (möglichst in zwei Exemplaren):

Kopie der vollstreckbaren Ausfertigung des gerichtlichen Vergleiches vom 19. Sept. 2024

Ibbenbüren 6- Ang 202A
(Datum) (Unterschrift und evtl. Firmenstempel)

Bitte reichen Sie diese Anmeldung und alle weiteren Unterlagen Immer in zwei Exemplaren ein.
Beachten Sie auch die Hinweise im gerichtlichen Merkblatt zur Forderungsanmeldung.

(Ort)



Zweite vollstreckbare Ausfertigung

Öffentliche Sitzung des
Arbeitsgerichts Rheine

Rheine. 19.09.2024

2 Ca 1019/24

(Bitte stets angeben)

Vorsitzende: Richterin am Arbeitsgericht Brügge

. s ^ ® ' Irvdem Rechtsstreit

t-Vladirnlr Vogel, Feuerbachstr. 27, 49479 Ibbenbüren
I

Kläger

* i, Bf^sanwälte Kröger, Krusemeyer, Bruns, Koll, Münsterstraße 41, 49477 Ibbenbüren
sbevoilmächtigte

gegen

Paul Marschall, Speicherweg 14, 49479 Ibbenbüren

Beklagter

erschienen bei Aufruf

1. der Kläger mit Rechtsanwalt Koll;

2. ebenso wie der Beklagte.

Sodann fand eine Güteverhandlung statt.

Die Sach- und Rechtslage wurde erörtert.

Der Klägervertreter beantragte Prozesskostenhilfe auch für einen etwaigen Mehrver

gleich.

Die Parteien schlossen folgenden

Vergleich:

Der Beklagte zahlt an den Kläger zur Abgeltung der Klageforderungen einen Be

trag in Höhe von € 5.500,00 brutto.

1.

2. Der Beklagte erteilt dem Kläger eine Abrechnung über die erfolgte Zahlung des

Betrages in Höhe von € 5.500,00 brutto.

Der Beklagte erteilt dem Kläger ein qualifiziertes Arbeitszeugnis, das sich auf Art
und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie auf Verhalten und Leistung erstreckt

und als Leistungs- und Führungsbeurteilung die Note „gut“ ausweist, ebenso wie

eine dementsprechende Dankes-, Wunsch- und Bedauernsformel. Der Kläger ist

3.



r -2- 2 Ca 1019/24

berechtigt, dem Beklagten einen Entwurf zu übergeben, von welchem dieser

aus wichtigem Grund abweichen darf.

nur

Mit Erfüllung des Vergleichs sind alle finanziellen Ansprüche der Parteien aus dem

Arbeitsverhältnis und aus Anlass seiner Beendigung, seien sie bekannt oder un

bekannt, gleich auf welchem Rechtsgrund und auf welchen Tatsachen sie beru

hen, mögen sie Gegenstand dieses Verfahrens gewesen sein oder nicht und der

Rechtsstreit erledigt.

laut diktiert, vorqespielt und genehmigt

3ericht teilte als Streitwert für das Verfahren einen Wert in Höhe von 6.301,65 Euro
nd für den Vergleich in Höhe von 8.637,15 Euro, wobei ein Mehrvergleich in der
nisregelung mit Note gesehen wurde.

Für die Richtigkeit der Übertragung

Natrup
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Ausgefertigt:

Droste, Regierungsbeschäftigte
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Vorstehende Ausfertigung wird dem Kläger als zweite
vollstreckbare Ausfertigung zum Zwecke der Zwangs
vollstreckung erteilt.

Rheine, 07-.02..2025
Arbeits'(

^AT^issing
Rechtsp lerin
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